
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 23. August 2010 

 

 Nr. 2010/1514   

Teilrevision des Gebührentarifs 

Inkraftsetzung 

  

1. Erwägungen 

Mit Beschluss Nummer RG 231/2009 vom 17. März 2010 hat der Kantonsrat Änderungen des Ge-

bührentarifs vom 24. Oktober 19791) beschlossen. Der dem fakultativen Referendum unterstehende 

Beschluss war am 3. April 2010 im Amtsblatt veröffentlicht worden. Die Referendumsfrist ist am 2. 

Juli 2010 unbenutzt abgelaufen. Somit können die Änderungen des Tarifs in Kraft gesetzt werden. 

2. Beschluss 

Gestützt auf Ziffer II des Kantonsratsbeschlusses RG 231/2009 vom 17. März 2010: 

Die Änderungen des Gebührentarifs treten auf den 1. September 2010 in Kraft. 
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